
Gebühren Vermögensverwaltung

Mit einem schriftlichen Auftrag und einer Mindestanlage-
summe von CHF 250 000.– können Sie die Verwaltung 
des Vermögens an die Anlagespezialisten der Basler 
Kantonalbank delegieren. 

Der Preis für die Vermögensverwaltung beinhaltet die  
professionelle Verwaltung der uns zur Anlage anvertrauten 
Mittel nach einer individuell vereinbarten Anlagestrategie. 
Als Basis für die Honorarberechnung dient das gesamte 
verwaltete Vermögen. Das Minimalhonorar beträgt CHF 
750.– pro Semester. Dieses ist auch bei kürzerer Vertrags-
dauer geschuldet. 
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Sie haben für die Vermögensverwaltung die Wahl zwischen zwei Tarifvarianten: 

a) Vermögensverwaltung zu Pauschalpreisen
Bei diesem Modell setzen sich die Gebühren zusammen aus Verwaltungs- und Administrationspauschale und werden in 
Abhängigkeit der Höhe des verwalteten Vermögens berechnet.

Vermögen Verwaltungspauschale 
p.a.

Administrationspauschale 
p.a.

bis 1 Million CHF 0,90% 0,40%
bis 5 Millionen CHF 0,85% 0,35%
über 5 Millionen CHF 0,80% 0,30%

Im Honorar nicht eingeschlossen sind die Transaktionskosten (gemäss separater Preisliste) sowie eine allfällige Restriktionsge-
bühr (Mandate mit anlagepolitischen Restriktionen oder Spezialaufträgen). 

b) Vermögensverwaltung mit erfolgsabhängiger Komponente
Beim erfolgsabhängigen Modell setzen sich die Gebühren zusammen aus einer ermässigten Grundpauschale, einer erfolgs-
abhängigen Komponente und der Administrationspauschale.

Vermögen Grundpauschale 
p.a.

Erfolgsabhängige
Komponente p.a.*

Administrationspauschale 
p.a.

bis 1 Million CHF 0,40%
bis 5 Millionen CHF 0,20% 10% 0,35%
über 5 Millionen CHF 0,30%
*Der Gewinnanteil der Bank; wird nur dann fällig, wenn die erzielte Performance über dem durchschnittlichen Zinssatz des BKB-Sparkontos (Basis: Vermögen über 
CHF 250 000) liegt.

Im Honorar nicht eingeschlossen sind die reduzierten Transaktionskosten (gemäss separater Preisliste, 25% Ermässigung auf 
Courtage) sowie eine allfällige Restriktionsgebühr (Mandate mit anlagepolitischen Restriktionen oder Spezialaufträgen). 

Weitere Informationen und Details zu den Gebührenkomponenten entnehmen Sie unserer detaillierten Konditionenbroschüre.


